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Tischvorlage 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Vorberatung 17.01.2023 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 08.02.2023 

 
Beratung und Beschlussfassung über den Bauvorentwurf zur Erneuerung und Verbesserung von 
Straße und Kanal Tichelener Weg; Beschluss zur Durchführung einer Einwohnerversammlung 
 
Sachverhalt: 
 
Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Erneuerung der Verkehrsanlage und des Kanals im Tichele-
ner Weg zwischen der Hünshovener Gracht und Am Wiesenhang vorgesehen. Die Planungs-
leistungen für die Maßnahmen wurden bereits im letzten Jahr vergeben. Grund für die Er-
neuerungsmaßnahmen sind Kanalschäden und ein nicht vorhandener frostsicherer Straßen-
aufbau. 
Das Tiefbauamt hat in der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses am 17.01.2023 zwei Bau-
vorentwürfe vorgestellt. In der Variante 1 ist vorgesehen den Tichelener Weg ähnlich des der-
zeitigen Ausbaus, als asphaltierte Mischverkehrsfläche mit seitlich angeordneten Rinnenanla-
gen auszubauen. In der Variante 2 wird vorgeschlagen, die Verkehrsfläche über eine Mittel-
rinne zu entwässern und, aufgrund des starken Gefälles der Straße, den Großteil der Fläche 
wieder in Asphaltbauweise herzustellen. Entsprechende Pläne stehen im Ratsinformationssys-
tem zur Verfügung. 
Die Planungen sollen in einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden, dessen Durchfüh-
rung für den 14.03.2023 um 19.00 Uhr vorgesehen ist. Auf Grundlage des Ergebnisses der 
Einwohnerversammlung könnte die Planung als Bauentwurf dann in der Sitzung des Rates am 
22.03.2023 verabschiedet werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Planvorentwürfe werden zur Vorstellung in einer Einwohnerversammlung verabschiedet. 
Der Rat der Stadt beschließt die Durchführung eine Einwohnerversammlung und benennt 
folgende Vertreter/innen der Fraktionen als Teilnehmer/innen an der Versammlung:  

- CDU (4 Plätze) 

- Freie Bürgerliste (2 Plätze) 

- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (1 Platz) 

- SPD (1 Platz) 

- FDP (1 Platz) 
 
Anlagen: 
- Variante 1 
- Variante 2 
 

 (Tiefbauamt, Herr Wirtz, 02451 629 208) 


